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Presseerklärung

Hochbauprojekt Platz der deutschen Einheit
Hier:  Ergänzend zu angeblichen Schadensersatzansprüchen

BGH-Urteil vom 27.05.2004 - Passt für Wiesbaden "wie die Faust aufs Auge"

Sehr geehrte Damen und Herren,

ergänzend zu den auf der Pressekonferenz der Fraktion Bürgerliste am 13.07.2010 gemachten
Aus füh run gen und überreichten Unterlagen stelle ich anbei noch die vorgenannte Ge richts ent-
schei dung zur Verfügung. 

Diese befasst sich mit Ansprüchen auf Architektenhonorar eines im Rahmen eines Ar chi tek ten-
wett be wer bes preisgekrönten Architekturbüros. Auch für Wiesbaden wird ja zum Teil die Auf fas-
sung vertreten, würde das Bauprojekt nicht an einen der Bieter vergeben werden, würden zu sätz-
lich Ansprüche des preisgekrönten Architekten drohen. Dem ist aber zwingend nicht so. 

Bei der durch den BGH entschiedenen Konstellation ging es um den Architekten- und Re a li sie-
rungs wett be werb für eine Integrierte Gesamtschule. Es gab kein PPP-Vergabeverfahren, sondern
es ist direkt mit dem preisgekrönten Architekten über die Realisierung des Entwurfs und die Kos-
ten verhandelt worden. 

Der Fall behandelt nicht die Konstellation, dass von dem Vorhaben ganz Abstand genommen wor-
den ist. Wäre dies der Fall gewesen, gäbe es schon überhaupt keine Ansprüche des Architekten
mehr. 

Vielmehr hat die dortige Kommune den Bau der Integrierten Gesamtschule durch ihr Bauamt prü-
fen lassen. Dieses kam trotz Kostenreduzierungen des Architekten zu dem Ergebnis, dass der
Bau statt für 11 Mio DM für 9.600.000,-- DM zu realisieren sei. Die Kommune hat sich dann für die
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Ver wirk li chung des vom Bauamt erstellten Entwurfs entschieden. Nur in dieser Konstellation über-
haupt stand zur Prüfung an, ob durch die Absichtserklärung aus dem Architektenwettbewerb,
näm lich den Architekten mit der Realisierung zu beauftragen, sich Ersatzansprüche des Ar chi tek-
ten ergeben könnten. Das Gericht hat geprüft, ob es auf Seiten der Kommune "triftige Gründe" ge-
ge ben hatte, den Architekten nicht zu beauftragen und stattdessen den vom Bauamt aus ge ar bei-
te ten Alternativentwurf (verkleinertes Bauvorhaben, reduziertes Raumprogramm etc.) zu rea li sie-
ren. Das Gericht hat hierzu ausgeführt:

"Es muss vielmehr ausreichen, dass ein Auslober hinreichende sachliche Gründe hat, die es
an ge sichts der beschränkten Bindung durch seine Zusage im Architektenwettbewerb un zu-
mut bar erscheinen lassen, ihn an dieser Verpflichtungserklärung festzuhalten. Für Ge biets-
kör per schaf ten des öffentlichen Rechts, kann dies zu bejahen sein, wenn wirtschaftliche
Grün de - etwa, weil einkalkulierte Subventionen nachträglich gestrichen werden, oder wie
hier, die Steuereinnahmen "wegbrechen" - es erforderlich machen, von der Verwirklichung
des preis ge krön ten Entwurfs abzusehen und sich für einen alternativen Entwurf zu
entscheiden, wel cher in der neuen Situation realisierbar erscheint.... Für den ähnlichen Fall
einer Aus schrei bung nach § 26 VOB/A (Anmerkung: Um das geht es hier in Wiesbaden bei
dem PPP-Ver fah ren "Wettbewerblicher Dialog„) ist in der Rechtsprechung des BGH
anerkannt, dass Än de run gen in den Grundlagen der Finanzierung eines öffentlichen
Bauvorhabens einen schwer wie gen den Grund zur Aufhebung der Ausschreibung i.S. des §
26 Nr. 1 lit. c VOB/A bil den, wenn sie auf bei der Einleitung des Verfahrens nicht
vorhersehbaren, die Fi nan zie rung in mehr als nur unwesentlich berührenden Umständen
beruhen. Aufgrund der Fest stel lun gen des Berufungsgerichts kann hier eine solche
Änderung in den Grundlagen der Fi nan zie rung nicht verneint werden." (NVwZ-RR 2005, 653,
linke Spalte).

Damit ist klar, dass die Stadt, ohne sich Schadensersatzansprüchen ausgesetzt zu sehen, von der
Ver ga be ent schei dung durch Aufhebung der Ausschreibung Abstand nehmen kann.

Einige Haushaltszahlen gemäß Presseberichterstattung vom 07.10. und 04.11.2009 ergeben sich
aus der beigefügten Anlage.

Es könnten zudem weitere Gesichtspunkte dafür sprechen, jedenfalls nicht weiterhin das preis ge-
krön te Architekturbüro zu beauftragen und alle etwaigen Ansprüche dieses Büros mit Erfolg ab zu-
weh ren. Dem Vernehmen nach soll das Architektenmodell innerhalb des Baukörpers der Sport hal-
le in wesentlichen Bereichen funktionell nicht dazu geeignet gewesen sein, als funktionsfähige
Sport hal le mit allen Nebeneinrichtungen genutzt zu werden. Vermutlich auch deswegen sind die -
bis lang nicht näher bekanntgegebenen - Änderungen im Rahmen der 11/2-jährigen (!) "Dia log pha-
se" erfolgt. 

Sollten Sie zu der Thematik einer funktionellen Sporthalle, der Standortfrage und des Baugrundes
ein Fachgespräch führen wollen, so kann ich Ihnen diesbezüglich den allseits bekannten ehe ma li-
gen Vorsitzenden des Sportkreises Wiesbaden, Prof. Dr. Hans-Jürgen Portmann empfehlen. Die-
ser ist nicht nur ein Kenner der Wiesbadener Sport- und Sporthallenszene, sondern war Hoch-
schul leh rer und ist Architekt, mithin in Sachen Architektur und Ingenieurwesen bestens kompetent.

Mit freundlichem Gruß

Gerhard Strauch        Anlagen
Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht


